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0 Informationen zum Handbuch  

0.1 Inhalt und Aufbau 
Das vorliegende Handbuch enthält verbindliche Weisungen und Erläuterungen zum Gesetz 
über den Finanzhaushalt der Gemeinden (FHGG) sowie zur entsprechenden Verordnung 
(FHGV). Das Handbuch ist ein Arbeitsinstrument und ein Nachschlagewerk. Viele Beispiele 
dienen zum zusätzlichen Verständnis.  

Das Handbuch ist in sechs Hauptkapitel mit jeweils unterschiedlich vielen Unterkapiteln 
aufgeteilt. Die Reihenfolge der Haupt- und Unterkapitel richtet sich nach der Systematik des 
FHGG. Die nachfolgende Darstellung zeigt einen Überblick (nicht abschliessend):  

 

•Vorwort /Verzeichnisse 

0 Einleitung 

•Überblick Gesamtsystem 
•Geltungsbereich 

1 Allgemeine Bestimmungen 

•Finanzpolitische Steuerung 
•Aufgaben- und Finanzplan 
•Budget 
•Berichterstattung 
•Controlling 
•Steuerung auf Verwaltungsebene 
•Steuerung von Organisationen mit kommunaler Beteiligung 

2 Steuerung  

•Begriff und Voraussetzungen 
•Ausgabenbewilligung  
•Sonder- und Zusatzkredit  

3 Ausgaben 

•Zweck und Grundsätze 
•Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung 
•Geldflussrechnung, Kostenrechnung 
•Bilanzierung und Bewertung 
•Gemeindefinanzstatistik 

4 Rechnungslegung 

•Rechnungsprüfungsorgane 
•Aufgaben, Berichterstattung 

5 Revision 

•Restatement 

6 Schlussbestimmungen  
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0.2 Publikation  
Das Handbuch ist auf dem Internet des Finanzdepartements publiziert. Der Zugang ist allen 
interessierten Personen offen. Massgeblich ist die jeweils online publizierte Version.  

Das Handbuch ist in Form eines Loseblattwerkes umgesetzt. Die einzelnen Kapitel sind in 
sich abgeschlossene, separate Dokumente. Dabei enthält jedes Dokument die zugrunde 
liegenden Rechtsgrundlagen, notwendige Definitionen, Erläuterungen zu den Bestimmungen 
sowie die Weisungen der kantonalen Finanzaufsicht. 

0.3 Änderungsmanagement   
Die Aktualisierung und Ergänzung des Handbuchs obliegt dem Finanzdepartement des 
Kantons Luzern. Dieses ist für die Freigabe der einzelnen Kapitel und deren Publikation 
zuständig.  

Das Handbuch wird regelmässig überprüft und aktualisiert sowie mit weiteren Beispielen 
ergänzt. Bei jeder Änderung eines Kapitels (Loseblatt) wird das Freigabedatum in der 
Fusszeile aktualisiert. Das aktuelle Freigabedatum wird auch im Inhaltsverzeichnis 
nachgeführt. 
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